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Der Frankfurter „MoschMosch“-Standort der 
ersten Stunde musste nach zehn erfolgreichen 
Jahren Mitte Mai schließen. Grund dafür war der 
Abriss des gesamten Gebäudes. So wurde hier 
der letzte Ramen gegessen, die letzten Gläser 
geleert, das Feuer gelöscht und die Tür ver-
schlossen. Doch es ist lediglich ein Abschied 
auf Zeit, denn für ein Wiedersehen ist bereits 

gesorgt: Die nächste neue, japanische Nudelbar 
ist schon auf ihrer Zielgeraden, und zwar im 
Frankfurter Europaviertel. Neben den zwei 
bestehenden Frankfurter „MoschMosch“-Bars 
am Goetheplatz und den Baseler Arkaden öffne-
te nur vier Wochen nach der Schließung eine 
neue Nudelbar ihre Tore. Das Restaurant im Stil 
eines japanischen Wirtshauses befi ndet sich im 

entstehenden Europaviertel direkt neben der 
Messe Frankfurt und verfügt über 120 Innen- 
plus 80 Außenplätze. Mobiliar und Ausstattung 
des alten Standorts Luginsland ziehen dabei 
größtenteils mit um und erstrahlen im Europa-
viertel in neuem Glanz. Auch die Mitarbeiter 
aus der alten Filiale werden komplett übernom-
men. www.moschmosch.com

Der Fall: Kellner Willi Wach war bei seinem 
Arbeitgeber im Schichtsystem beschäftigt. 
Dabei wurde auch an Feiertagen gearbeitet. Als 
der Mitarbeiter über die Weihnachtsfeiertage 
Urlaub nahm, wollte er zusätzlich die Feiertage 
vergütet haben. Dies lehnte der Arbeitgeber ab, 
weil der Arbeitnehmer nach dem konkreten 
Schichtplan sowieso nicht gearbeitet hätte. Dar-
aufhin erhob der Arbeitnehmer Zahlungsklage.

Das Urteil: Das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg gab dem Arbeitgeber Recht. 
Zwar können Feiertage nach § 2 Entgeltfort-
zahlungsgesetz (EFZG) auch dann zu vergü-
ten sein, wenn Urlaubstage und Feiertage 
zusammenfallen. Dies gelte aber nicht, wenn 
für den Arbeitnehmer, wie im vorliegenden 
Fall, aufgrund des Schichtplans an den Feier-
tagen ohnehin keine Arbeitspfl icht bestanden 
habe (LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
11.03.2011, Az.: 13 Sa 2707/10)

So gehen Sie vor:
Arbeitspfl icht muss durch Feiertage entfallen
Nach der gesetzlichen Regelung in § 2 Abs. 1 

EZFG sind Sie als Arbeitgeber verpfl ichtet, an 
Feiertagen den Lohn für die ausgefallene 
Arbeit fortzuzahlen. Allerdings muss die 
Arbeit allein durch den Feiertag entfallen. 
Fällt dieser z. B. auf ein Wochenende, an dem 
in Ihrem Betrieb nicht gearbeitet wird, müs-
sen Sie auch nicht zahlen. Was Feiertage sind, 
bestimmt sich nach der gesetzlichen Rege-
lung in den einzelnen Bundesländern. Maß-
geblich für den Arbeitsausfall sind die Feier-
tage am Arbeitsort, nicht am Wohnort des 
Arbeitnehmers. Bei der Berechnung des für 
den Feiertag zu zahlenden Lohns ist grund-
sätzlich der konkrete Arbeitszeitausfall (Lohn-
ausfallprinzip) für jeden einzelnen Arbeitneh-
mer separat zu berechnen.

Wichtiger Hinweis: Die Verpfl ichtung zur Zah-
lung von Feiertagslohn entfällt für Sie, wenn 
der Arbeitnehmer am Tag vor oder am Tag 
nach dem gesetzlichen Feiertag unentschul-
digt der Arbeit fernbleibt (§ 2 Abs. 3 EZFG).

Zusammentreffen von Ausfallgründen
Was Sie beachten müssen, wenn Feiertage mit 

anderen Ausfallgründen zusammentreffen:
-  Ein Feiertag, der in den Urlaub fällt, ist als 

Feiertag zu vergüten, wenn der Arbeitneh-
mer wegen des Feiertags nicht gearbeitet 
hat. Ein Urlaubstag ist nicht anzurechnen.

-  Hätte der Arbeitnehmer aber an dem Feier-
tag  (z. B. erlaubte Feiertagsarbeit in der Gas-
tronomie) gearbeitet, fällt die Arbeitsver-
pfl ichtung wegen des Urlaubs weg. Sie müs-
sen Urlaubsentgelt zahlen, der Urlaubstag 
ist anzurechnen.

-  Fällt der Feiertag auf einen Arbeitstag, der 
Arbeitnehmer ist aber arbeitsunfähig krank, 
gilt § 4 Abs. 2 EFZG. Der Arbeitnehmer erhält 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, diese 
bemisst sich jedoch nach der Regelung für 
die Feiertagsvergütung.

-  Wird an dem Feiertag gearbeitet (z. B. 
Schichtmodell), zahlen Sie den vereinbarten 
Lohn, keine Entgeltfortzahlung.

-  Fällt der Feiertag dagegen auf einen freien 
Tag im Schichtmodell, entfällt die Arbeits-
pfl icht nicht wegen des Feiertags. Entgeltfort-
zahlung müssen Sie dann ebenfalls nicht 
leisten.

FOOD-RETAIL AUS DER NACHBARSCHAFT
Auch Gastronomen entdecken zunehmend die Vorteile, ihren Gästen ein Food-Retail-Sortiment 
anzubieten. Bestes Beispiel hierfür ist das kürzlich eröffnete „Café Glauburg“ im Frankfurter Nord-
end. Hier bieten Geschäftsführer Mehmet Iyigün und seine Frau Lena neben einem klassischen 
Coffee-Shop-Angebot zum Vor-Ort-Verzehr vor allem täglich frisch gebackene Brote, Brötchen, Bre-
zeln, Croissants und Kuchen zum Mitnehmen an. Bereits knapp zwei Monate nach der Eröffnung 
lag der Take-Away-Anteil des Geschäfts bei rund 15 Prozent, so die Betreiber. „Das Brot bringt uns 
eindeutig Frequenz“, freut sich Lena Iyigün. „Umgekehrt nehmen viele Gäste, die es im Café als 
Stulle gegessen haben, gerne noch einen Laib für zu Hause mit.“ Renner beim In-house-, wie auch 
beim Mitnahme-Geschäft ist ein Sauerteigbrot einer Bäckerei aus Rödelheim, bekannt durch die 
Wurst-Kette „Best Worscht in Town“ als „Best Brot in Town“. www.glauburg-cafe.de

ERSTER ECHTER FOODTRUCK DEUTSCHLANDS
Foodtrucks nach amerikanischem Vorbild hatten in Deutschland bisher einen schweren Stand und 
scheiterten in der Regel an zu hohen bürokratischen Hürden. Dass es trotzdem geht, beweisen 
jetzt Peter Appel und Andrea Übelhack mit ihrem Swagman-Foodtruck. Ihr Fahrzeug, anzutreffen 
in und um Bayreuth, ist in der Lage, alle Geräte (Bain-Marie, Kühlschränke, Kombi-Dämpfer, 
Stampfmaschine etc.) rund zehn Stunden ohne externe Energiezufuhr zu betreiben und ist damit 
völlig autark. Neben zwei Standortwechseln am Tag, dem Mittagsgeschäft und Events, für die man 
den „Wanderarbeiter“ mieten kann, liefert der Truck Essen auch an Firmen, die mindestens zehn 
Portionen bestellt haben. Das Speisenangebot folgt dabei dem Motto „Slow Roast“. Das Hauptessen 
ist Kartoffel-Stampf mit langsam gegartem, magerem Schweine- oder Hühnchenfl eisch mit wech-
selndem Gemüse und Topping, außerdem gibt es Suppen, Salate und Desserts. www.swagman.de

AUF UND ZU BEI MOSCHMOSCH

STREITBAR

FEIERTAGSVERGÜTUNG ZAHLEN SIE NUR, WENN ARBEITSPFLICHT ENTFÄLLT

Prof. Dr. jur. Burkhard Boemke, Chefredakteur des Urteildienstes „Arbeitsrecht Kompakt“, Bonn (www.bwr-media.de) 
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